
 

 

 

 

Übersicht: Stück- und Gattungsschuld 

  

 

 
Stückschuld 

= individueller Gegenstand (z. B. 
gebrauchter PKW) 

→ nur dieser Gegenstand geschuldet 

Gattungsschuld 
= irgendein Gegenstand, der nach 

allgemeinen Merkmalen bestimmt 
ist (z. B. Neuwagen) 

→ Übernahme eines Beschaffungsrisikos 
wird vermutet, § 276 I 1 BGB  

 
Unterfall: 

Vorratsschuld 
= Gattungsschuld begrenzt auf bestimmte 

Menge gleichartiger Sachen (z.B. 
Wein eines Jahrgangs) 
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